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aus u. H. sind der Eintritt eines 
Schadens, die Rechtwidrigkeit der 
Handlung, in der Regel das Ver
schulden sowie der Kausalzusammen
hang zwischen Handlung und Scha
den. Das Vorliegen dieser Voraus
setzungen ist zu prüfen, wenn Scha
densersatzansprüche aus u. H. geltend 
gemacht werden. Ist der Schadens
ersatzanspruch des Geschädigten zu 
bejahen, so ist ihm der gesamte ent
standene Schaden zu ersetzen, sofern 
ihm kein Mitverschulden anzulasten 
ist. Schuldverhältnisse aus u. H. kön
nen vor allem entstehen durch die 
schuldhafte Verletzung des Lebens, 
des Körpers, der Gesundheit und 
der Freiheit, des Eigentumsrechts 
oder eines sonstigen Rechts, durch 
die vorsätzliche Verletzung der 
Regeln des sozialistischen Zusam
menlebens sowie durch Sittlichkeits
delikte im Sinne des Strafgesetz
buches. Ansprüche aus u. H. ver
jähren in drei Jahren von dem 
Zeitpunkt an, zu welchem der Ge
schädigte vom Schaden und von der 
Person des Ersatzpflichtigen Kennt
nis erlangt.

ungerechtfertigte Bereicherung:
gesetzliches Schuldverhältnis infolge 
der Erlangung eines Vermögensvor
teils ohne rechtlichen Grund durch 
die Leistung eines anderen oder in 
sonstiger Weise. Aus der u. B. resul
tiert ein persönlicher Ausgleichs
anspruch des Entreicherten gegenüber 
dem Bereicherten auf Wiederherstel
lung der früheren oder der der wei
teren Entwicklung entsprechenden 
Rechtslage, wenn Vermögensverschie
bungen zwar rechtswirksam vollzogen 
sind, aber des rechtfertigenden Grun
des entbehren. In Fällen, in denen 
ein Rechtsübergang ausdrücklich als 
gesetzliche Folge festgelegt wird 
(z. B. beim Ausbau von Wohnungen 
die Verbindung der Einbauten mit 
dem Grundstück), wird zur Regelung 
des Vermögensausgleiches auf die 
Bestimmungen über die u. B. ver
wiesen. Die Bereicherung muß durch

eine Leistung, d. h. durch eine Ver
mögenszuwendung durch den Ent
reicherten, oder in sonstiger Weise, 
d. h. durch Handlungen des , Be
reicherten (z. B. Besitzentziehung) 
oder eines Dritten (z. B. durch Ver
arbeitung) entstehen. Hierdurch muß 
der Bereicherte einen Vermögensvor
teil erhalten haben, den er sonst nicht 
gehabt hätte. Die Bereicherung muß 
auf Kosten des Entreicherten ein
getreten sein, d. h. der einerseitige 
Vermögensgewinn (Bereicherung) und 
der andersseitige Vermögensverlust 
(Entreicherung) müssen unmittelbar 
eintreten und nicht über das Ver
mögen eines Dritten. Der Ver
mögensgewinn beim Bereicherten 
muß ohne rechtlichen Grund ent
standen sein, z. B. bei Leistung ohne 
gültiges Rechtsgeschäft (nichtiger 
Kaufvertrag u. dgl.) oder bei Erfül
lung einer nicht bestehenden Schuld. 
Die Pflicht zur Wiederherstellung der 
ehemaligen Rechtslage bedingt, daß 
der Bereicherte das durch die u. B. 
Erlangte herauszugeben oder, wenn 
das nicht mehr möglich ist, den Wert 
zu ersetzen hat. Der Bereicherte kann 
alle Aufwendungen, die er ohne die 
u. B. nicht gehabt hätte, abziehen. 
Soweit der Bereicherte aus der u. B. 
Nutzungen (z. B. Zinsen) gezogen 
hat, muß er diese ebenfalls heraus
geben. Ein Anspruch auf Herausgabe 
oder Wertersatz ist ausgeschlossen, 
wenn der Bereicherte nicht mehr be
reichert ist.

UNO-Charta -> О/ ■ganisation der 
Vereinten Nationen

Untersuchungshaft: eine straf
prozessuale Zwangsmaßnahme gegen
über einem einer -> Straftat Beschul
digten zur Sicherung der Durch
führung des -> Strafverfahrens und 
zur Gewährleistung des Schutzes der 
sozialistischen Staats- und Gesell
schaftsordnung, der Rechte und 
Interessen der Bürger und ihrer 
Kollektive. Die U. darf nur ange
ordnet werden, wenn sie gesetzlich
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